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Praxisbeispiele - Grundsätze

Kennzeichnung der Stimmzettel 
bei mehreren Wahlvorschlägen
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Stimmvergabe, wenn mehrere Wahlvorschläge vorliegen

(Verhältniswahl – Art. 34 GLKrWG, § 75 GLKrWO)

1. Jede stimmberechtigte Person hat so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 

sind. Die Zahl der den stimmberechtigten Personen zustehenden Stimmen ist auf jedem 

Stimmzettel angegeben.

2. Die stimmberechtigten Personen können durch Kennzeichnung eines Wahlvorschlags (i. d. R. 

mit Listenkreuz) diesen unverändert annehmen oder einzelne Bewerberinnen bzw. Bewerber 

innerhalb eines oder innerhalb mehrerer Wahlvorschläge wählen und diesen Personen dabei 

bis zu drei Stimmen geben. 



Praxisbeispiele - Grundsätze

Kennzeichnung der Stimmzettel 
bei mehreren Wahlvorschlägen
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3. Die stimmberechtigten Personen (SP) können ihre Stimmen nur Bewerberinnen oder Bewerbern 

geben, die auf dem Stimmzettel aufgeführt sind. Namen dürfen nicht hinzugefügt werden; 

Streichungen sind zulässig, können aber nur zusammen mit einem Listenkreuz wirken.

4. Wollen SP häufeln, kennzeichnen sie die Bewerberin oder den Bewerber so, dass eindeutig ersichtlich 

ist, ob sie der Person zwei oder drei Stimmen geben .

5. a) Nimmt die SP einen Wahlvorschlag durch Kennzeichnung in der Kopfleiste (i. d. R. durch ein 

Listenkreuz) unverändert an, sind so viele Stimmen vergeben, wie der Wahlvorschlag ein- oder 

mehrfach aufgeführte Bewerberinnen bzw. Bewerber enthält.

b) Nimmt die SP Wahlvorschläge unverändert an, die insgesamt weniger Bewerberinnen bzw. 

Bewerber enthalten, als ihr Stimmen zustehen, verzichtet sie auf ihre weiteren Stimmen. 



Ungültigkeit der Stimmvergabe 
bei allen Wahlen
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Ungültigkeit der Stimmvergabe 
bei allen Wahlen

1. nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlkreis gültig ist,

Ungültig ist die Stimmvergabe bei allen Wahlen (§ 83 GLKrWO), 
wenn der Stimmzettel

2. nicht gekennzeichnet ist oder bei der Briefwahl in einem Stimmzettelumschlag für die auszuzählende Wahl fehlt,

3. ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder Vorbehalt aufweist.

Werden Stimmzettel nicht an der dafür vorgesehenen Stelle gekennzeichnet, wird die 
Stimmvergabe nur insoweit ungültig, als der Wille der stimmberechtigten Person nicht mit 

Bestimmtheit zu ermitteln ist.

Die Stimmvergabe ist außerdem insoweit ungültig, als

1. der Wille der abstimmenden Person nicht zweifelsfrei zu erkennen ist,

2. Stimmen an eine nicht wählbare Person vergeben wurden; soweit sich bewerbende Personen auf dem Stimmzettel 
aufgeführt sind, hat der (Brief-)Wahlvorstand von deren Wählbarkeit auszugehen.



Beschluss des Wahlvorstands 
bei allen Wahlen

Beschluss über Gültigkeit der Stimmvergabe
Über die Gültigkeit von Stimmzetteln, die gekennzeichnet sind und Anlass zu Bedenken geben, 
beschließt der Wahlvorstand. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher.

Bei ungekennzeichneten Stimmzetteln ist ein Beschluss nicht erforderlich; diese sind stets ungültig.

Der/ Die Wahlvorsteher/-in vermerkt auf der Rückseite des Stimmzettels mit Unterschrift, warum eine 
Stimmvergabe für ungültig oder für gültig erklärt wurde. (Beschlussaufkleber)

Stimmzettel, über die der Wahlvorstand Beschluss gefasst hat, sind der Wahlniederschrift beizufügen.

5



Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel

In allen Fällen gilt: 

Kennzeichnung des Wahlvorschlags oder der Bewerbernamen 

sowie handschriftliche Einträge 

in eindeutig bezeichnender Weise!
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Praxisbeispiele

Gremiumswahl

GRUNDSÄTZE

1. Einzelstimmvergabe vor Listenkreuz.

Erst prüfen, ob Einzelstimmen vergeben wurden.

Nur wenn durch Einzelstimmvergabe die zustehende Stimmenzahl nicht ausgenutzt wurde, ist ein Listenkreuz 

interessant.

2. Streichungen allein ohne positives Votum gelten nicht als Stimmvergabe

Erst prüfen, ob Einzelstimmen vergeben wurden.

Nur wenn durch Einzelstimmvergabe die zustehende Stimmenzahl nicht ausgenutzt wurde, ist ein Listenkreuz 

interessant.
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Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl
(Personenwahl)
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Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §77 Abs. 1 Satz 2 GLKrWO

Kennzeichnung: eindeutig

Stapel: a) Für Zöllner

Auswertung: - Kennzeichnung eindeutig
- An richtiger Stelle

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home



Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §84 GLKrWO

Kennzeichnung: Mehr als eine Person

Stapel: c)

Auswertung: Stimmenzahl wurde überschritten

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home



Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §83 Abs. 1 Nr. 2 GLKrWOi. V. mit 
70.3 GLKrWBek

Kennzeichnung: Stimmzettel durchgestrichen

Stapel: c)

Auswertung: Alle Wahlvorschläge gestrichen

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home



Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §77 Abs. 1 S. 3 GLKrWO i. V. mit 
70.3 GLKrWBek

Kennzeichnung: 3 von 4 gestrichen, keine 
Bewerberkennzeichnung

Stapel: c)

Auswertung: Streichungen allein zählen nicht 
als Stimmvergabe.

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home



Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §83 Abs. 1 Nr. 3 GLKrWO

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Zusatz bei 
anderer Person

Stapel: c)

Auswertung: Zusatz führt zur Ungültigkeit. Trotz 
eindeutiger Kennzeichnung

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen

13

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home



Praxisbeispiele

Bürgermeisterwahl

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §83 Abs. 4

Kennzeichnung: Kennzeichnung nicht an der 
richtigen Stelle

Stapel: c)

Auswertung: Kennzeichnung ist als positive 
Entscheidung erkennbar

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen
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Praxisbeispiele

Gemeinderatswahl
(Gremiumswahl)
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Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr. 4 a) GLKrWO

Kennzeichnung: Listenkreuz bei WV 2

Stapel: a)

Stimmzahl: 16 Stimmen durch Liste

Auswertung:

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr. 2, 4 a) GLKrWO

Kennzeichnung: Haken bei WV 4
Eindeutig erkennbar

Stapel: a)

Stimmzahl: 16 Stimmen durch Liste

Auswertung:

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr. 4 a) GLKrWO

Kennzeichnung: Listenkreuz bei WV 1
Streichungen unbedeutend

Stapel: a)

Stimmzahl: 16 Stimmen durch Liste

Auswertung:

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §85 Nr. 1 GLKrWO

Kennzeichnung: 2 WV in der Kopfleiste 
gezeichnet

Stapel: d)

Stimmzahl: 32 Stimmen durch Liste

Auswertung: Stimmüberschreitung

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr. 4 GLKrWO

Kennzeichnung: 2 WV in der Kopfleiste 
gezeichnet

Stapel: b)

Stimmzahl: 15 Stimmen durch Liste

Auswertung: WV 2 u. WV 4 können nur 15 
Stimmen erhalten. 

Keine Überschreitung der 
Stimmenzahl

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr.2,3,5 a) GLKrWO

Kennzeichnung: WV 2 in der Kopfleiste 
gezeichnet und 16 Stimmen 

einzeln im WV 2 vergeben

Stapel: b)

Stimmzahl: 16 Stimmen Einzelvergabe
0 Stimmen Listenkreuz

Auswertung: Durch Einzelstimmen sind alle zur 
Verfügung stehenden Stimmen 

vergeben
Listenkreuz ist wirkungslos

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr.2,3,5 a) GLKrWO

Kennzeichnung: WV 2 in der Kopfleiste 
gezeichnet und 11 Stimmen im 

WV 1 einzeln vergeben

Stapel: b)

Stimmzahl: 11 Stimmen Einzelvergabe
5 Stimmen Listenkreuz

Auswertung: Durch Einzelstimmen sind nur 11 
Stimmen vergeben

5 Stimmen können von oben nach 
unten via Listenkreuz verteilt 

werden

Beschluss: Nein

Bewertung:
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Bewertung:

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr.2,3,5 a) GLKrWO

Kennzeichnung: 3 WV in der Kopfleiste 
gezeichnet und 16 Stimmen  

einzeln vergeben

Stapel: b)

Stimmzahl: 16 Stimmen Einzelvergabe
0 Stimmen Listenkreuz

Auswertung: Durch Einzelstimmen sind 16 
Stimmen vergeben

Listenkreuze sind wirklungslos

Beschluss: Nein
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §85 Nr. 2 GLKrWO

Kennzeichnung: WV 2 in der Kopfleiste 
gezeichnet; 24 Einzelstimmen 

vergeben

Stapel: d)

Stimmzahl: 24 Einzelstimmen

Auswertung: Stimmüberschreitung
Listenkreuz wirkungslos

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen
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Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Bewertung:

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr.2,3,5 a) GLKrWO

Kennzeichnung: WV 2 in der Kopfleiste 
gezeichnet und 6 Stimmen  

einzeln vergeben

Stapel: b)

Stimmzahl: 6 Stimmen Einzelvergabe
10 Stimmen Listenkreuz

Auswertung: Durch Einzelstimmen sind 6 
Stimmen vergeben

Listenkreuze „rettet“ 10 Stimmen, 
diese werden von oben nach unten 

verteilt. 

Beschluss: Nein
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Wutz 3 / Dr. Straßer 3/ Brandl 2/ Palm 2/ Döhr 2/ Deimel, Lehr, 
Glotz, Becker 1, Sommer 0

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §85 Nr. 2 GLKrWO

Kennzeichnung: WV 1 u 2 in der Kopfleiste 
gezeichnet; 18 Einzelstimmen 

vergeben

Stapel: d)

Stimmzahl: 18 Einzelstimmen

Auswertung: Auch die an WUTZ zu viel 
vergebenen Stimmen sind 

vergeben. Stimmüberschreitung
Listenkreuz wirkungslos

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen 26

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Bewertung:
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Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr. 5 b) GLKrWO

Kennzeichnung: WV 1 in der Kopfleiste 
Streichung 5 Personen 

Stapel: b)

Stimmzahl: 11 Stimmen via Listenkreuz

Auswertung: Durch Listenkreuz sind 11 
Stimmen vergeben

Streichungen führen zum 
„Verschenken“ von 5 Stimmen

Beschluss: Nein

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Bewertung:
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Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr. 5 b) GLKrWO

Kennzeichnung: WV 1 und 2 in der Kopfleiste 
Streichung WV 1 5 Pers, WV 2 

12 Personen

Stapel: b)

Stimmzahl: 15 Stimmen vergeben

Auswertung: Durch Listenkreuze sind 15 
Stimmen vergeben

1 Stimme verschenkt

Beschluss: Nein

Nicklas 2 / Bals 2/ Burghauser 1, Knoll 1, Dr. Müller 1, Böhm 1 
Schenkel 1, Almer 1, Moser 1, Huber 1, Sauer 1, Richter 1, Bock 1 

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §83 Abs. 2 Nr. 1 GLKrWO

Kennzeichnung: WV 1 u 2 in der Kopfleiste
WV 1 3 Einzelstimmen, oberer 

Teil gestrichen, 
WV2 gr. Kreuz an falscher 

Stelle

Stapel: d)

Auswertung: Nicht erkennbar ob Listenkreuz u. 
Einzelstimmen im WV 1 gestrichen 

sein sollen. Gekennzeichneten 
Bewerber im WV 2 unklar wieviele 

Stimmen diese erhalten sollen. 
Unklar wieviele Stimmen auf WV 2 

vergeben werden können

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen 29

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §83 Abs. 2 Nr. 1 GLKrWO

Kennzeichnung: WV 1 u 2 in der Kopfleiste
WV 1 3 Einzelstimmen, oberer 

Teil gestrichen, 
WV2 gr. Kreuz an falscher 

Stelle

Stapel: d)

Auswertung: Nicht erkennbar ob Listenkreuz u. 
Einzelstimmen im WV 1 gestrichen 

sein sollen. Gekennzeichneten 
Bewerber im WV 2 unklar wieviele 

Stimmen diese erhalten sollen. 
Unklar wieviele Stimmen auf WV 2 

vergeben werden können

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen 30

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §85 Nr. 3 GLKrWO

Kennzeichnung: WV 2 in der Kopfleiste
1 Bewerber 3 x 3 
Einzelstimmen

Stapel: d)

Stimmzahl: 15 Einzelstimmen
1 Reststimme

Auswertung: 15 Einzelstimmen
1 Stimme durch Listenkreuz

Wutz und Brandl erhalten nur 3 
Stimmen, die weiteren Stimmen 

gelten als vergeben.

Beschluss: Ja

Bewertung:

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen 31

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Der Stimmzettel ist: gültig

Grundlage: §75 Nr.2, 3, 5 c) GLKrWO

Kennzeichnung: WV 2 und 4 in der Kopfleiste
6 Einzelstimmen

Stapel: b)

Stimmzahl: 6 Einzelstimmen

Auswertung: Einzelstimmvergabe 6 Stimmen
Listenzkreuz-Stimmen nicht 

feststellbar bei welchem 
Wahlvorschlag sie vergeben 

werden sollen.

Beschluss: Nein

Bewertung:

32

Auszug § 75 Nr. 5 c) „ Kennzeichnet die stimmberechtigte Person keinen oder mehr als einen WV 
in der Kopfleiste und gibt sie einzelnen sich bewerbenden Personen weniger Stimmen, als ihr 

insgesamt zustehen, verzichtet sie damit auf ihre weiteren Stimmen.“
Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Praxisbeispiele Gemeinderatswahl 
(16 Mitglieder)

Bewertung:

33

Der Stimmzettel ist: ungültig

Grundlage: §83 Abs. 2 Nr. 1 u. 85 Nr. 1 
GLKrWO

Kennzeichnung: WV 1 u 2 in der Kopfleiste 
jeweils eine „8“

Keine Einzelstimmen

Stapel: d)

Stimmzahl: Zahl „8“ aber keine 
Stimmvergabe (eindeutige 

Kennzeichnung)

Auswertung: WV 1 und 2 mit Zahl „8“
Nicht erkennbar, welche Personen 

Stimmen erhalten sollen.
Kennzeichnung zudem ungültig

Beschluss: Ja

Stimmzettel ist der Niederschrift beizufügen

Renoviertes Haus funkelnd Silhouette

Home

Home



Das Wahlbüro dankt Ihnen im Namen unserer 
Gemeinde für Ihr wertvolles Engagement 

Wir freuen uns darauf, durch und mit Ihnen eine 
erfolgreiche Kommunalwahl 2026 durchzuführen.

VIELEN DANK
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